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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat gemäß § 12 Abs. 2 
Kommunalwahlgesetz für Mecklenburg-Vorpommern für die am
07. Juni 2009 stattfindende Kommunalwahl  Frau Angelika Lange
zur Wahlleiterin  gewählt. 

Zum stellvertretenden Wahlleiter wurde Herr Klaus Gawoehns
durch die Wahlleiterin  berufen. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung - KWO M-V werden
die Namen und Anschriften der Wahlleiterin und des  Stellvertre-
ters öffentlich bekannt gegeben: 

Wahlleiterin:    Angelika Lange
Anschrift:  Hansestadt Stralsund 

 Mühlenstraße 4-6 
 Postfach 2145 
 18408 Stralsund

Stellvertreter: Klaus Gawoehns 
Anschrift:  Hansestadt Stralsund 

 Mühlenstraße 4-6 
 Postfach 2145 
 18408 Stralsund

Stralsund, 07.01.2009 

gez. Dr. Badrow

Hansestadt Stralsund Stralsund, 02.02.2009 
Die Gemeindewahlleiterin 

Gemäß § 13 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (Kommunalwahlgesetz - KWG M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.10.2003 (GVOBl. M-V S.
458), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung
von Vorschriften den Verfassungsschutz betreffend vom 
28.01.2009 (GVOBl. M-V S. 82) in Verbindung mit § 24 der Ver-
ordnung über die Wahlen der Gemeindevertretungen, Kreistage,
Bürgermeister und Landräte im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalwahlordnung – KWO M-V) vom 28.01.2009 (GVOBl. 
M-V S. 86) wird zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die
Kommunalwahl aufgefordert.  

In der Hansestadt Stralsund sind 43 Gemeindevertreter zu wäh-
len. 

Die Wahl wird in 3 Wahlbereichen durchgeführt. 

Wahlbereich Abgrenzung
  I Altstadt/Kniepervorstadt/Franken/Süd 
 II Knieper Nord/Knieper West 
III Tribseer/Grünhufe 

Auf einem Wahlvorschlag sind gemäß § 22 Abs. 2 Kommunal-
wahlgesetz - KWG M-V höchstens 18 Bewerber zu benennen. 

Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber werden aufgefor-
dert, die Wahlvorschläge so frühzeitig vor dem letzten Tag der
Einreichungsfrist einzureichen, dass Mängel, die die Gültigkeit der
Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können. 

Die Wahlvorschläge sind gemäß § 21 Kommunalwahlgesetz -
KWG M-V spätestens am 62. Tag vor der Wahl, dem 06. April
2009, bis 18.00 Uhr schriftlich einzureichen bei

Hansestadt Stralsund 
Die Gemeindewahlleiterin
Mühlenstraße 4-6 
Postfach 2145 
18408 Stralsund

Die Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge sowie
über die Unzulässigkeit der Verbindung von Wahlvorschlägen 
gemäß §§ 20, 22 bis 24 Kommunalwahlgesetz - KWG M-V sind
zu beachten. 

Es wird weiter darauf verwiesen, dass Bürger von Staaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger) nach den für Deutsche gelten-
den Voraussetzungen wahlberechtigt sind und in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden. Wahlberechtigte Unionsbürger, die
nach § 23 des Landesmeldegesetzes von der Meldepflicht befreit
sind, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen,
wenn sie bis spätestens zum 21. Tag (17. Mai 2009) vor der Wahl
nachweisen, dass sie am Wahltag seit mindestens drei Monaten 
im Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ihre Hauptwohnung haben. 

Unionsbürger sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-
zungen wählbar, wenn sie nicht in dem Staat, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzen, auf Grund einer zivil- oder strafrechtli-
chen Einzelfallentscheidung von der Wählbarkeit ausgeschlossen
sind. 

gez. Lange  

Hansestadt Stralsund                               Stralsund, 20.01.2009  
Die Stadtwahlleiterin 

Bekanntmachung für Staatsangehörige  
der übrigen Mitgliedsstaaten  

der Europäischen Union (Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament  

in der Bundesrepublik Deutschland 

Am 07. Juni 2009 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An
dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitglieds-
staaten der Europäischen Union besitzen, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder
sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich auf-
halten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfol-
gender Aufenthalt in den genannten Gebieten ange-
rechnet). 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, dessen Staats-
angehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik einge-
tragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf
Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stel-
len; er soll bald nach dieser Bekanntmachung ab-
gesandt werden.
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Einem Antrag, der erst nach dem 17. Mai 2009 (dem
21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde-
behörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden
(§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl 
am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl  in ein Wäh-
lerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforder-
lich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, so-
fern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben ange-
gebenen 21. Tag vor der Wahl gegenüber der zuständi-
gen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantra-
gen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden.
Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Euro-
päischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein 
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik eingetragen
worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl 
einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis stellen. 

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zu-
zug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erfor-
derlich. 

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter
können bei den Gemeindebehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung,
dass Sie am Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union  besitzen, 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, dem Sie ange-
hören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit
den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt ab-
zugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die ak-
tive oder passive Wahlteilnahme.  

gez. Lange 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 
04.12.2008 die erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30c als 
Satzung.  

Das ca. 0,58 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken,
Stadtteil Franken Mitte und wird begrenzt im Westen durch die 
Planstraße A „An der Werft“, im Süden durch die Planstraße C
„Alte Flugzeugwerft“ sowie im Norden und Osten durch die Be-
triebsfläche der Firma Modul- und Formbau GmbH Stralsund.  

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Betriebserweiterung der Firma Modul- und Form-

bau GmbH Stralsund. Es soll ein neuer Hallenkomplex  für die 
Stahlverarbeitung errichtet werden.   

Da die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht berührt
werden, wurde der Bebauungsplan lt. Bürgerschaftsbeschluss Nr. 
2008-IV-05-0966 vom 29.05.2008 im vereinfachten Änderungs-
verfahren nach § 13 BauGB ohne Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4
BauGB aufgestellt. 

Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in
Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann den rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan mit der Begründung im Bauamt, Abt. Pla-
nung und Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 210, während
der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen. 

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche aufgrund von Festsetzungen
im oben genannten Plan nach den §§ 39 bis 42 BauGB gegen-
über dem Entschädigungspflichtigen (§ 44 Abs. 1 BauGB) und §
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen.   

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Hansestadt
Stralsund unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV MV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004
bezeichneten landesrechtlichen Vorschriften über die Ausferti-
gung und Bekanntmachung der Satzung sowie eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 5 KV MV,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Hansestadt Stralsund unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die 
Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.    

Stralsund, 07.01.2009 

gez. Dr. Badrow

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 49.2 einschließlich Begründung 
mit Anlagen in der Fassung vom Oktober 2008 wurde am 
20.01.2009 durch Beschluss der Bürgerschaft gebilligt und zur öf-
fentlichen Auslegung bestimmt. 

Das  ca. 2,7 ha große Plangebiet liegt in der Kniepervorstadt zwi-
schen der Sarnowstraße und der Friedrich- Naumann- Straße. Es 
umfasst das Areal der sogenannten „Köhlerschen Gärten“ und
wird begrenzt 

- im Norden durch die Hagemeisterstraße und das Grundstück 
Fr.- Naumann-Straße 14
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- im Osten durch die Grundstücke Fr.- Naumann-Straße 2, 4 
und 6 und einen Bolzplatz  

- im Süden durch die Gerhart-Hauptmann-Straße sowie die 
Grundstücke Gerhart-Hauptmann-Straße 8, 10 und 12  

- im Westen durch die Sarnowstraße und die Grundstücke 
Sarnowstraße 20 bis 31.  

Es ist das Planungsziel, die auf der Grundlage des Bebauungs-
plans Nr. 49.1 begonnene städtebauliche Entwicklung fortzuset-
zen, so dass beide Teile künftig als ein gemeinsames Wohngebiet
erlebbar sind. Auf ca. 20 Baugrundstücken können maximal 2-
geschossige Einfamilienhäuser sowie auf fünf Grundstücken 3-
geschossige Stadtvillen errichtet werden, so dass hier ca. 50 neue
Wohnungen entstehen. Die Verkehrserschließung erfolgt über die
Hagemeisterstraße und weiterführend in Richtung Süden über die
Planstraße A bis zur Gerhart-Hauptmann-Straße. Zwei kurze
Stichstraßen (Planstraßen B und C) erschließen die zurückliegen-
den Baugrundstücke. Über zwei geplante Fuß- und Radwege soll 
die Verbindung zur Friedrich-Naumann-Straße/Sundpromenade 
und zur Sarnowstraße/Brunnenaue hergestellt werden. 

Im Bebauungsplanverfahren wird eine Umweltprüfung durchge-
führt. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung zum Bebau-
ungsplan. Die verfügbaren umweltrelevanten Informationen bein-
halten Aussagen zu Natur- und Landschaft (Flora, Fauna, Boden,
Klima, Wasser, Landschaftsbild), zum Verkehrslärm, zur Überflu-
tungsgefahr und zum Bodendenkmal ehemaliger Festungsgräben 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Auslegungszeit:   19.02.  –  24.03.2009 
Mo, Mi      07.00 – 16.00 Uhr 
Die, Do     07.00 – 18.00 Uhr 
Fr               07.00 – 15.00 Uhr 

Ort:  Bauamt,  
Abt. Planung und Denkmalpflege 
Badenstr. 17, 2. Etage, im Flur rechts 

Während der Auslegungsfrist können Hinweise und Anregungen
zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung
und Denkmalpflege vorgebracht werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Auskünfte sowie Erläuterungen werden zu den Sprechzeiten oder
nach Vereinbarung gegeben. 

Stralsund, 04.02.2009 

gez. Dr. Badrow

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.01.1998 und der §§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes vom 01.06.1993 wird nach Beschlussfassung durch die Bür-
gerschaft der Hansestadt Stralsund  folgende Neufassung der
Entgeltordnung erlassen: 

§ 1 Allgemeines
Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule der
Hansestadt Stralsund werden Entgelte und Gebühren nach den
Bestimmungen dieser Entgeltordnung erhoben. 

§ 2 Festsetzung der Entgelte 
Die Festsetzung der jeweiligen Entgelte für Kurse und Einzelveran-
staltungen sowie Ermäßigungen und Befreiungen bei wirtschaftlichen
und sozialen Notlagen erfolgen durch den/die Leiter/-in der Volks-
hochschule der Hansestadt Stralsund nach Maßgabe der Entgelt-
ordnung. 

§ 3 Höhe der Entgelte
(1) Entgelte im Bereich „Nachholen schulischer Abschlüs-

se/Elementarbildung“ 

Hauptschulabschluss/ Berufsreife  
mit Leistungsfeststellung                     0,60 € /Kursstunde  
Realschulabschluss/Mittlere Reife          0,70 € /Kursstunde 
Abitur                  0,80 € / Kursstunde 

Aufbau- und Ergänzungskurse  
zum Erwerb von Schulabschlüssen        0,60 € /Kursstunde 
Elementarbildung                         0,30 € /Kursstunde 

(2) Für Veranstaltungen der politischen Bildung oder für solche,
die sich an sozial schwache Zielgruppen richten, die Pilot-
funktionen besitzen oder Themen behandeln, die für die
Entwicklung des Gemeinwesens von Bedeutung sind, be-
trägt das Teilnehmerentgelt in der Regel 1,30 € pro Veran-
staltungsstunde. 

In begründeten Fällen kann der/die Leiter/-in der Volkshoch-
schule für die genannten Veranstaltungen ein geringeres 
Entgelt festlegen oder Entgeltfreiheit gewähren. 

(3) Das Teilnehmer/-innenentgelt beträgt für Veranstaltungen 
aus den Bereichen 

a) -   Sprachen für Anfänger/-innen 
-   Deutsch als Fremdsprache 
-   Geschichte, Heimat, Reisen, Religion, Alltagsrecht,       

Umwelt, Ökonomie, Natur, Kunst…
-   Eltern- und Familienbildung 
- Reaktivierung Schulwissen 
- Mathematik, Naturwissenschaften 
- Psychologie und Pädagogik 
- Kreatives Gestalten, Tanz, Musik 

                      2,00 € bis 3,00 € pro Kursstunde 

b) -  Sprachen ab Niveau B1 

2,50 € bis 3,00 € pro Kursstunde 

c)     -  Gesundheitsbildung und Präventionsmaßnahmen 

    3,00 € bis 6,00 €  pro Kursstunde 

         d)    -  Sprachen (Zertifikatskurse ab B2, Konversation,  
    Spezialkurse) 

                      2,50 € bis 3,50 € pro Kursstunde 

         e)   -   IT
                -  Beruflich orientierte Weiterbildung 

                      2,50 € bis 4,60 € pro Kursstunde 

         f)    Einzelveranstaltungen (bis zu 3 Unterrichtseinheiten) 

                      2,00 € bis 6,00 € pro Kursstunde 

g)    Bei Kursen, die die Mindestteilnehmer/-innenzahl von  
       10 Personen unterschreitet, wird das Entgelt anteilig er-

höht und auf die Teilnehmer/-innen umgelegt. Die Teil-
nehmenden sind zu Beginn des Kurses über dieses                     
Verfahren zu informieren.  

(4) Die auf dieser Entgeltordnung basierenden verbindlichen 
Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen sind dem je-
weils gültigen Bildungsprogramm oder entsprechenden An-
kündigungen zu entnehmen. 

(5) Entstehen der Volkshochschule Stralsund bei außerhalb ih-
rer Räumlichkeiten stattfindenden Veranstaltungen zusätzli-
che Raumnutzungskosten, so können diese anteilig auf die 
Entgelte umgelegt werden. Die entsprechenden Umlagen
sind im gültigen Veranstaltungsprogramm auszuweisen. 

(6) Umlagen für Veranstaltungen mit erweiterten Leistungen wie
Studienfahrten, Exkursionen, Kurse mit auswärtiger Unter-
bringung usw. richten sich nach den der Volkshochschule 
entstehenden tatsächlichen Kosten. 
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(7) Der/die Leiter/-in der Volkshochschule der Hansestadt Stral-
sund hat das Recht, in begründeten Fällen für bestimmte 
Kurse und Einzelveranstaltungen keine Ermäßigung zu ge-
währen, wenn anderenfalls die Durchführung aus finanziel-
len Gründen nicht möglich ist. Diese Veranstaltungen sind im 
jeweils gültigen Bildungsprogramm oder entsprechenden 
Ankündigungen auszuweisen. 

§ 4 Sonstige Entgelte/Gebühren
(1) Zusätzliche Aufwendungen der Volkshochschule der Hanse-

stadt Stralsund für die Gewährleistung der Durchführung der 
Weiterbildungsveranstaltungen werden gesondert berechnet
und den Teilnehmern/-innen in Rechnung gestellt. Hierunter
fallen insbesondere: 

        1. Materialkostenumlage 
    Die Kursleiter/-innen erheben nach Abstimmung mit den 

Fachbereichsleiter/-innen anfallende Kosten für Anschaf-
fung von Material von den Teilnehmenden. 

2. Energiekosten für die Nutzung des Keramikofens 
Die Energiekosten für die Nutzung des Keramikbrenn-
ofens werden nach Art, Größe und Anzahl der Produkte 
und deren Brenndauer von den Teilnehmenden kostende-
ckend getragen.

3. Kosten für Lehrmittel, die durch die Volkshochschule für 
die Hand der Teilnehmenden erstellt werden, sind durch 
die Teilnehmenden zu tragen. 

4. Prüfungs- und Verwaltungsgebühren 

(2) Der Aufwand für Prüfungen, die im Rahmen der Bildungsar-
beit der Volkshochschule der Hansestadt Stralsund erfolgen,
wird anteilig auf die Teilnehmer/-innen umgelegt. 

(3) Prüfungsgebühren anderer Institutionen sind in der jeweili-
gen Kurskonzeption auszuweisen.

(4)  Verwaltungsgebühren für Teilnahmebescheinigungen und
Beglaubigungen von Zeugnissen werden entsprechend der
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund er-
hoben. 

§ 5 Nutzungsentgelte
Für die Überlassung der Räume der Volkshochschule und des In-
ventars der Volkshochschule der Hansestadt Stralsund an Dritte 
werden die Umlagen individuell durch die Leitung der Volkshoch-
schule ausgehandelt. 

§ 6 Fälligkeit und Zahlweise 
(1) Die jeweiligen Entgelte sind bei der Anmeldung bzw. bis spä-

testens 1 Woche vor Kursbeginn zu entrichten. 

(2) Entgelte für die Teilnahme an Einzelveranstaltungen sind 
unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. 

§ 7 Ermäßigungen und Befreiung von Entgelten
(1) Die jeweils festgesetzten Umlagen für Kurse (ausgenommen 

§ 3 Absatz 5 und 6 sowie § 4 ) werden auf Antrag nach Vor-
lage der entsprechenden Nachweise für nachfolgende Ein-
wohner/-innen der Hansestadt Stralsund ermäßigt: 

a) 25 % für Empfänger/-innen von Arbeitslosengeld II 
b) 25% für Inhaber/-innen des Strelapasses 
c) 25% für Direktstudent/-innen, Auszubildende, Wehr- 

und Zivildienstleistende, sofern die Kursgebühr nicht
von anderen Institutionen übernommen wird. 

d) 25% für Rentner/-innen, deren Einkommen die gesetzli-
che Grundversorgung nicht überschreitet 

e) 10% für Teilnehmende, die mit dem/der Ehepartner/-in
bzw. dem/der eingetragenen Lebenspartner/-in zeit-
gleich den gleichen Kurs besuchen.  

f) 10% für Mehrfachbelegungen ab dem 3. Kurs pro Se-
mester. 

(2) Doppelermäßigungen werden nicht gewährt. 

(3) Eine Befreiung von Entgelten kann, bei sozialer Notlage 
nach Einzelfallprüfung, durch die Leitung der Volkshoch-
schule der Hansestadt Stralsund gewährt werden.

§ 8 Entgeltrückzahlung 
(1) Bereits gezahlte Entgelte und Umlagen werden in voller

Höhe zurückerstattet, wenn ein Kurs vor dem zweiten
Veranstaltungstermin von der Volkshochschule abgesagt 
wird. Bei späterer Absetzung werden die eingezahlten 
Entgelte anteilig erstattet. 

(2) Wenn Teilnehmer/-innen aus nicht von der VHS zu vertre-
tenden Gründen an der Teilnahme verhindert sind, be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung.
Ausnahmen sind zur Vermeidung unbilliger Härten nach 
Einzelfallprüfung durch die Leitung der VHS möglich. 

(3) Alle Rückerstattungen können nur unbar erfolgen. 

§ 9 Sonstige Regelungen 
(1) Gesetzlicher und freiwilliger Unfallversicherungsschutz

durch die Volkshochschule besteht nicht. 

(2) Für Unfälle während des Hin- und Rückweges zu bzw.
von den Einzelveranstaltungen, Kursen, Studienfahrten
usw. übernimmt die Volkshochschule keine Haftung. 

§ 10 Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom  2. Juni 1998 außer Kraft. 

Beschluss-Nr. 2008-IV-06-0986 vom 26.06.2008

I. Der Jahresabschluss 2007 der Wohlfahrtseinrichtungen der
Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH wurde durch die
Baltic Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Kiel, Markt
1, 24103 Kiel geprüft und am 25. April 2008 mit folgendem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohl-
fahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige 
GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
2007 bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den 
Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) (und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö-
ße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
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schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags) und vermittelt unter Be-
obachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

II. Die Gesellschafterversammlung der Wohlfahrteinrichtungen
der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH hat am 05. 
Dezember 2008 folgenden Beschluss gefasst: 

 WE-G-B-02/2008

Die Hansestadt Stralsund ist die alleinige Gesellschafterin 
der im Handelsregister des Amtsgerichtes Stralsund unter
HRB 3651 eingetragenen Gesellschaft. 

Hiermit wird unter Verzicht auf Form und Frist eine Gesell-
schafterversammlung abgehalten und auf Grundlage des 
Beschlusses des Hauptausschusses der Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund mit der Beschlussnummer  
GH 2008-IV-12-0057 vom 18. November 2008 wird wie folgt
beschlossen: 

1. Die Geschäftsführerin nimmt an der Gesellschafterver-
sammlung nicht teil. 

2. Der durch die Baltic Revisions- und Treuhandgesell-
schaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüfte mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
hene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 mit
einem Jahresüberschuss in Höhe von 51.832,99 Euro
und einer Bilanzsumme in Höhe von 25.358.204,98 Eu-
ro wird festgestellt. 

3. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisver-
wendung, wird gemäß der Empfehlung des Verwal-
tungsrates gefolgt. Der ausgewiesene Jahresüber-
schuss in Höhe von 51.832,99 Euro wird mit dem aus-
gewiesenen Gewinnvortrag in Höhe von 650,36 Euro
verrechnet. Vom resultierenden Bilanzüberschuss in 
Höhe von 52.483,35 Euro werden 6.340 Euro in die 
freie Rücklage und 46.000 Euro in die Betriebsmittel-
rücklage eingestellt. Der verbleibende Überschuss in
Höhe von 143,35 Euro wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

4. Der Geschäftsführerin, Frau Schwanz, wird für das Ge-
schäftsjahr 2007 Entlassung erteilt. 

5. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für das 
Geschäftsjahr 2007 entlastet. 

III. Der Jahresabschluss 2007 und der Lagebericht werden vom
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an
für sieben Tage in den Geschäftsräumen der Wohlfahrtein-
richtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnütziger GmbH,
Grünhufer Bogen 1a, 18437 Stralsund, öffentlich ausgelegt. 

Stralsund, 09. Januar 2008 

Wohlfahrtseinrichtungen der  
Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH 

gez. Sabine Schwanz 
Geschäftsführerin 

I. Die Jahresabschlüsse 2006  und 2007 des Eigenbetriebes 
Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund wurden
durch den Wirtschaftsprüfer Eberhard Krutzsch aus  Ribnitz-
Damgarten geprüft und am 10.07.2008 mit folgendem un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbe-
triebs Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund 
für die Geschäftsjahre vom 01. Januar bis zum
31. Dezember 2006 und vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2007 zusammenhängend geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung des Ei-
genbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
den Lagebericht abzugeben. 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö-
ße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs Städtischer Zentral-
friedhof der Hansestadt Stralsund sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin 
der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
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lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Städtischer Zent-
ralfriedhof der Hansestadt Stralsund. Der Lagebericht steht
im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“ 

Pflichtgemäß bestätige ich gem. § 16 Abs. 4 Kommunalprü-
fungsgesetz: 

„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen
nach meiner pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem
Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu
wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.“ 

Ribnitz-Damgarten, 10. Juli 2008 
Eberhard Krutzsch, Wirtschaftsprüfer

II. Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom
17.11.2008 dazu folgendes festgestellt: 

Anliegend wird der Bericht des Abschlussprüfers über die 
zusammenhängende Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2006 und zum 31.12.2007 in einfacher Ausfertigung
übersandt. Ein Exemplar wurde wegen der überörtlichen
Prüfung der Hansestadt Stralsund zurück behalten. 
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach ein-
geschränkter Prüfung frei (§16 Abs. 3 KPG).“ 
gez. Dr. Hempel 

III. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am
06.11.2008 beschlossen: 

1. Den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer
Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäfts-
jahr zum 31.12.2006 mit einer Bilanzsumme von 
1.338.957,10 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von
44.287,58 € festzustellen. 
2. Den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer
Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund für das Geschäfts-
jahr zum 31.12.2007  mit einer Bilanzsumme von 
1.447.881,00 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von
40.731,97 € festzustellen. 
3. Die Betriebsleiterin, Frau Eva Schubert, für die Geschäfts-
jahre 2006 und 2007 zu entlasten.
4. Den Jahresüberschuss in Höhe von 44.287,58 € aus dem
Jahr 2006 auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem Ver-
lustvortrag zu verrechnen. 
5. Den Jahresüberschuss in Höhe von 40.731,97 € aus dem
Jahr 2007 auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem Ver-
lustvortrag zu verrechnen.  

IV. Die Jahresabschlüsse 2006 und 2007 sowie die Lageberich-
te werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung an für sieben Werktage in den Geschäfts-
räumen des Eigenbetriebes Städtischer Zentralfriedhof der
Hansestadt Stralsund, H.-Heine-Ring 77 in Stralsund öffent-
lich ausgelegt. 

Stralsund, 15.01.2009 

1. Der Jahresabschluss 2007 der SIC GmbH wurde durch den
Wirtschaftsprüfer Herrn Jörg Ketelsen geprüft und am
24.4.2008 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen 
nach meiner pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschrif-
ten. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang
mit dem Jahresabschluss. Dort ist ausgeführt, dass bei er-
folgloser Verhandlung mit der ARGE der Bestand der Ge-
sellschaft gefährdet ist. Mit dieser Ergänzung geben die wirt-
schaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen
keinen Anlass.“ 

2. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat mit 
Schreiben vom 22.09.2008  dazu folgendes festgestellt:  
„Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach 
eingeschränkter Prüfung frei (§ 16 Abs. 3 KPG).“ 

3. Die Gesellschafterversammlung der SIC GmbH hat am
15.12.2008  folgende Beschlüsse gefasst:  

zu TOP 2 
Der Jahresabschluss 2007 wird in der von der  Geschäfts-
führung aufgestellten und von dem Wirtschaftsprüfer, Herrn 
Jörg Ketelsen, geprüften Form festgestellt. 

zu TOP 3  
Der Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 49.470,25 € wird
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 90.763,08 € zusam-
mengerechnet und 140.233,33 € auf neue Rechnung vorge-
tragen.“ 

4. Der Jahresabschluss 2007 und der Lagebericht werden vom
Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Tage in den 
Geschäftsräumen der SIC GmbH, Rostocker Chaussee 110, 
18437 Stralsund, öffentlich ausgelegt. 

Stralsund, 19.12.2008    

Die Geschäftsführung 
Stralsunder Innovation Consult GmbH 
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Haushaltsrechnung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2007
- Entlastung des Oberbürgermeisters - 
Beschluss- Nr. 2008-IV-10-1075 vom 04.12.2008

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
1. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2007 wird gem. § 61 Absatz 3 Satz 1 Kommunalverfassung M-V festgestellt: 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2007 gem. § 39 GemHVO (in EUR)
Feststellung des Ergebnisses 

Bezeichnung  Verwaltungs- Vermögens-  Gesamt- 
 haushalt haushalt   haushalt 

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 125.935.757,01  125.935.757,01

Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 17.613.942,33   17.613.942,33

Summe Soll-Einnahmen 125.935.757,01 17.613.942,33 143.549.699,34

+ neue Haushaltseinnahmereste Verwaltungshaushalt    0,00     0,00 

+ neue Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt   7.550.900,79     7.550.900,79

Summe neue Haushaltseinnahmereste  0,00   7.550.900,79     7.550.900,79

./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste Verwaltungsh.     0,00   0,00 

./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste Vermögensh.   2.850.135,55     2.850.135,55 

Summe Abgang alter Haushaltseinnahmereste    0,00   2.850.135,55     2.850.135,55

./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Verwaltungsh.       911.478,71    911.478,71 

./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Vermögensh. -4.036.940,88    -4.036.940,88 

Summe Abgang alter Kasseneinnahmereste    911.478,71 -4.036.940,88    -3.125.462,17

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 125.024.278,30 26.351.648,45 151.375.926,75

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt  131.319.523,50   131.319.523,50

Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 19.749.655,04   19.749.655,04

darin enthalten Überschuss nach 

§ 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO 0,00 

Summe Soll-Ausgaben   131.319.523,50 19.749.655,04 151.069.178,54

+ neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt   784.810,13    784.810,13

+ neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt   9.009.279,55     9.009.279,55

Summe neue Haushaltsausgabereste   784.810,13   9.009.279,55     9.794.089,68

./. Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungsh.       11.828,34   11.828,34 

./. Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögensh.   2.407.286,14    2.407.286,14 

Summe Abgang alter Haushaltsausgabereste   11.828,34   2.407.286,14     2.419.114,48

./. Abgang alter Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt    0,00     0,00 

./. Abgang alter Kassenausgabereste Vermögensh.    0,00     0,00 

Summe Abgang alter Kassenausgabereste    0,00    0,00     0,00 

Summe bereinigte Soll-Ausgaben    132.092.505,29 26.351.648,45    158.444.153,74 

Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen 

./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) -7.068.226,99    0,00    -7.068.226,99 
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Kassenmäßiger Abschluss 2007 (in EUR) 

Bezeichnung Verwaltungs- Vermögens- Gesamt- 
 haushalt haushalt  haushalt 

    Soll-Einnahmen 125.935.757,01 21.753.942,33 147.689.699,34

+  neue Haushaltseinnahmereste  0,00   7.550.900,79     7.550.900,79

./. Abgang auf Haushaltseinnahmereste 

    aus Vorjahren 0,00   2.850.135,55     2.850.135,55

./. Abgang auf Kasseneinnahmereste 

    aus Vorjahren    911.478,71  763.059,12     1.674.537,83

+  Restbereinigung (Globalabsetzung Vorjahr)   0,00   4.800.000,00     4.800.000,00

./. Restbereinigung des laufenden Rechnungs- 

 jahres   0,00   4.140.000,00     4.140.000,00

 Bereinigte Soll-Einnahmen 125.024.278,30 26.351.648,45 151.375.926,75

 Soll-Ausgaben 131.319.523,50 19.749.655,04 151.069.178,54

+   neue Haushaltsausgabereste  784.810,13   9.009.279,55     9.794.089,68

./.  Abgang auf Haushaltsausgabereste 

 aus Vorjahren  11.828,34   2.407.286,14     2.419.114,48

./.  Abgang auf Kassenausgabereste 

 aus Vorjahren  0,00   0,00     0,00 

 Bereinigte Soll-Ausgaben 132.092.505,29 26.351.648,45 158.444.153,74

 Mehr- bzw. Minderausgaben  -7.068.226,99   0,00    -7.068.226,99

Ist-Einnahmen 130.353.537,65 38.016.560,07 168.370.097,72

Ist-Ausgaben 151.715.125,80 32.662.791,02 184.377.916,82

    Buchungsmäßiger Kassenbestand -21.361.588,15   5.353.769,05 -16.007.819,10

+  Kasseneinnahmereste   15.168.605,42   1.063.307,43   16.231.912,85

+  Haushaltseinnahmereste   0,00   7.639.799,79     7.639.799,79

./. Kassenausgabereste   90.434,13    23.316,04    113.750,17 

./. Haushaltsausgabereste 784.810,13  14.033.560,23  14.818.370,36 

    evtl. Differenz   -7.068.226,99   0,00    -7.068.226,99

    Verwahrgelder – Bestand    13.760.072,24

    Vorschüsse – Bestand   -323.990,54

    Buchungsmäßiger Kassenbestand gesamt    -2.571.737,40

2. Dem Oberbürgermeister wird für das Rechnungsjahr 2007 gemäß § 61 Absatz 3 Satz 1  Kommunalverfassung M-V Entlas-
tung erteilt.  

Stralsund, 15.01.2009 
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Auslegung der Jahressrechnung

Die Jahresrechnung 2007 liegt zur Einsichtnahme vom 11.02.2009 bis 12.03.2009 im Kämmereiamt der Hansestadt Stral-
sund, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101, öffentlich aus.

***********************************************************************************************************************************************

INFORMATIONEN
******************************************************************

Lokales Bündnis für Familie
stimmte erste Aufgaben ab

Nach erfolgreicher Gründung des Lokalen Bündnisses für Familie
der Hansestadt Stralsund mit der Unterzeichnung einer Deklarati-
on am 10. Dezember letzten Jahres fand vor kurzem das erste
Treffen der Bündnismitglieder statt.
Familien brauchen Zukunft. Familien sind unsere Zukunft.
Um die Entscheidung für Familie und die Vereinbarkeit von Privat-
und Erwerbsleben zu erleichtern, müssen Politik und Verwaltung,
Wirtschaft und Gewerkschaften, Kirchen und Verbände, Betreu-
ungseinrichtungen, Schulen, Elterninitiativen und weitere gesell-
schaftliche Akteurinnen und Akteure in der Hansestadt Stralsund
sich für die Stärkung von Familien und den Auf- und Ausbau fami-
lienfreundlicher Strukturen einsetzen.
Unter dieser Prämisse wurde nach einem Jahr intensiver Arbeit
im Dezember 2008 unter Schirmherrschaft des Oberbürgermeis-
ters Dr. Alexander Badrow das Lokale Bündnis für Familie der
Hansestadt Stralsund gegründet und zählt bis zum jetzigen Zeit-
punkt bereits über 30 Bündnispartnerinnen und Bündnispartner
u.a. aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wohl-
fahrtspflege.
Am 28.01.2009 hat das Lokale Bündnis auf seinem ersten Ar-
beitstreffen in diesem Jahr die Arbeitsfelder für die nächste Zeit
abgestimmt.
Eine wesentliche Aufgabe wird es weiterhin sein, die Möglichkeit
der Betreuung von Kindern in Randzeiten für die Vereinbarkeit
von Privat- und Erwerbsleben zu unterstützen und auf den Weg
zu bringen.
Das Lokale Bündnis wird in diesem Jahr über das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Servicebüro für
Lokale Bündnisse, Weiterbildungen zu struktureller, kommunaler
Familienpolitik und den Möglichkeiten des Lokalen Bündnisses
der Hansestadt Stralsund anbieten.
Diese Angebote richten sich an Bündnispartnerinnen und Bünd-
nispartner und Interessierte.
Informationen zum Lokalen Bündnis sind über die Hansestadt
Stralsund, Frauenbüro, Katharina Hahs, Tel. 25 44 20,
khahs@stralsund zu erhalten.

Das einzige Stralsunder Tapetenbuch
Zu Vielfalt und Formenreichtum historischer Gebäude im Welter-
be Stralsunds tragen nicht nur charakteristische Bauformen und
Fassadengestaltungen verschiedener Stilepochen, sondern viel-
fach auch die Gestaltung im Inneren bei. Im Zuge von Sanierun-
gen und Umbaumaßnahmen von Gebäuden gehen oft gerade die
vorhandenen und teilweise sehr wertvollen Wandbekleidungen,
insbesondere alte Tapeten, verloren.
Als Bestandteil des Stralsunder Denkmalplans, der umfassenden
Bestandsaufnahme denkmalgeschützter Substanz im Welterbe,
hat die untere Denkmalschutzbehörde daher besonders interes-
sante Fragmente historischer Tapeten aus Stralsunder Bürger-
häusern untersuchen und in einem einzigen Tapetenbuch zu-
sammenstellen lassen, in welchem sich praktisch ausschließlich
Originale befinden.
Das nun vom Papierrestaurator Eckard Kobelius erstellte einzige
„Tapetenbuch“ enthält überwiegend Papiertapeten aus den ver-
gangenen 150 Jahren, die in den letzten 25 Jahren aus verschie-
denen Bürgerhäusern vor Sanierung oder Abbruch geborgen und
durch die städtische Denkmalpflege im Stralsunder Denkmalhof
am Katharinenberg eingelagert wurden.
Die jeweils aus mehreren Tapetenschichten bestehenden 15 Ta-
peten dokumentieren auf anschauliche Weise den Wandel des

Zeitgeschmacks und der Tapetenherstellung, der von aufwändi-
gen floralen Motiven in Leimfarbendruck bis hin zu abstrakten
Mustern in Offset-Druck reicht.

Die Stadtbefestigung Stralsunds
vom 13. bis 18. Jahrhundert“

Am Dienstag, 17. Februar, um 19.00 Uhr findet ein Vortrag zum
Thema „Die Stadtbefestigung Stralsunds vom 13. bis 18. Jahr-
hundert“ an der Volkshochschule statt. Referent ist Dipl.-
Prähistoriker Gunnar Möller.
Stralsund galt lange Zeit auf Grund seiner vorzüglichen natur-
räumlichen Lage und der umfangreichen künstlichen Befestigun-
gen als uneinnehmbar. Erst die Verbesserung der Belagerungs-
technik im Verlauf des 17. Jh. machte diesem Mythos ein Ende
und brachte Leid und Zerstörung in die zur Festung ausgebaute
Stadt. In einem Überblick wird die Entwicklung der Stralsunder
Stadtbefestigung vom 13. bis 18. Jh. aufgezeigt.
Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Gesell-
schaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
(e.V.).
Anmeldungen erfolgen bitte im Sekretariat der Volkshochschule
oder unter Tel. 48 23 10.

Wie Alt und Neu verbinden?
20 Jahre UNESCO-Welterbe Altstadt Lübeck

Am 11. Februar um 19 Uhr referiert Antonius Jeiler, Welterbeko-
ordinator der Hansestadt Lübeck, im Löwenschen Saal des Stral-
sunder Rathauses über die Zukunft der Lübecker Altstadt aus
Sicht der Stadtentwicklung.
Dass Lübeck und Stralsund Hanse- und Welterbestädte sind, ist
nicht die einzige Gemeinsamkeit. Stralsund hat in seiner Stadtge-
schichte immer wieder eine besondere Beziehung zu Lübeck auf-
zuweisen – angefangen bei der Übernahme des Lübischen Stadt-
rechts zur Zeit der Gründung Stralsunds, fortgeführt mit der Mit-
gliedschaft im Städtebündnis der Hanse, bis hin zur Unterstützung
des Bürgerkomitees „Rettet die Stralsunder Altstadt“ durch eine
Lübecker Initiative Anfang der 1990er Jahre. Weiter wurde Stral-
sund auf Lübecks Vorschlag hin in die „Arbeitsgemeinschaft histo-
rische Städte“ berufen.
Historische Altstädte als Zentren des Lebens, der Kultur und des
Tourismus sind ein attraktiver Anziehungspunkt für Einheimische
als auch Gäste. Sie sind Wohn-, Arbeits- und Freizeitorte und un-
terliegen einer großen Vitalität sowie Dynamik. Einen Einklang
zwischen dem Erhaltungsangebot des UNESCO-Welterbes und
den Zielen der modernen Stadtentwicklung zu finden, ist heutzu-
tage eine große Herausforderung.
Dipl.-Ing. Antonius Jeiler erörtert in seinem Vortrag mögliche Lö-
sungsansätze für die Lübecker Altstadt und versucht Anregungen
für die Stadtentwicklung und Planungskultur Stralsunds zu geben.
Alle Interessierten sind herzlich zu dem kostenfreien Vortrags-
abend eingeladen.

Vor dem OZEANEUM
für Autos komplett gesperrt

Ab sofort ist die Vorfläche vor dem OZEANEUM für Autos kom-
plett gesperrt. Die Durchfahrt über die Nördliche Hafeninsel ist
damit nicht mehr möglich.
Die Sperrung erfolgt zunächst durch bereits vorhandene Seezei-
chen; ein Gestaltungskonzept für die zukünftige bauliche Sper-
rung wird gegenwärtig erarbeitet.
Die Maßnahme ist Bestandteil der weiteren Verkehrsberuhigung
auf der Nördlichen Hafeninsel und wurde bereits jetzt realisiert, da
durch die zunehmende Missachtung jeglicher Ausschilderung vor
dem OZEANEUM die Verkehrssicherheit gefährdet war.
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